
 

 

Corona-Pandemie 
Hygieneplan zur Umsetzung des Schutz- und Hygienekonzepts für das Schuljahr 2021/22 

(Stand: 24.11.2021) 

Vorbemerkung  

Mit der Umsetzung des Regelbetriebs in den Schulen ist weiterhin der Infektionsschutz für 
die gesamte Schulfamilie das oberste und dringlichste Ziel.  

Dieser Hygieneplan bezieht sich auf das Schulgebäude und das zur Schule gehörende 
Schulgelände, auf das sich die Aufsichtspflicht der Schule erstreckt. Er ist mit dem 
Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege abgestimmt und wird – soweit 
erforderlich – an die jeweilige Pandemiesituation angepasst.  

Die nach wie vor potenziell sehr dynamische Entwicklung der Corona-Pandemie erfordert es, 
das Infektionsgeschehen weiterhin lokal, regional und landesweit zu beobachten. Bei 
auftretenden Infektionsfällen werden die zuständigen Gesundheitsbehörden je nach 
Ausmaß des Infektionsgeschehens und je nach Eingrenzbarkeit der Kontaktpersonen die 
erforderlichen Maßnahmen standortspezifisch bzw. ggf. flächendeckend anordnen.  

Für die Umsetzung der angeordneten Maßnahmen in der Schule ist die stellvertretende 
Schulleiterin, Julia Lambert, verantwortlich und wird als Ansprechpartner in der Schule sowie 
für die Koordination der Einhaltung der Hygieneregeln und der Infektionsschutzmaßnahmen 
gegenüber den Gesundheitsbehörden fungieren.  

Die Wahl der Maßnahmen richtet sich nach den aktuellen Fallzahlen in der Region. Eine 
Änderung ist aufgrund tagesaktueller Situationsschwankungen kurzfristig möglich.  

Sofern eine Information der Schulen und Schulaufsichtsbehörden erforderlich ist, setzt die 
zuständige Kreisverwaltungsbehörde das Staatliche Schulamt in Kenntnis. Das Staatliche 
Schulamt informiert umgehend die Schulen im Schulamtsbezirk und die anderen 
Schulaufsichtsbehörden. Die Schulen sollen – soweit aus Sicht des Infektionsschutzes 
vertretbar – eine gewisse Vorlaufzeit erhalten, um geeignete Maßnahmen zur Umstellung 
auf den Wechselunterricht (bei Anordnung des Mindestabstands) bzw. den reinen 
Distanzunterricht zu ergreifen.  



Insbesondere sind folgende Vorkehrungen zu treffen:  

- die umgehende Information der betroffenen Schülerinnen und Schüler sowie deren 
Erziehungsberechtigten,  

- ggf. (bei Wechselunterricht) die Einteilungen der Schülerinnen und Schüler in 
Gruppen (entsprechende Planungen sollten unabhängig vom Inzidenzwert bereits im 
Vorfeld als Vorbereitung getroffen worden sein),  

-  ggf. die Ausstattung von Schülerinnen und Schülern mit Schülerleihgeräten und 
entsprechenden Büchern für den Distanzunterricht (ggf. im Wechselmodell) und  

- die Information der Lehrkräfte zur Umsetzung der bereits bestehenden Konzepte zur 
Umstellung auf reinen Distanzunterricht bzw. Wechselunterricht.  

1. Schulbetrieb 

Es findet grundsätzlich inzidenzunabhängig Präsenzunterricht ohne Mindestabstand von 1,5 
m statt. Die Kreisverwaltungsbehörden oder eine ihnen übergeordnete Behörde können aus 
Gründen des Infektionsschutzes weitergehende oder ergänzende Anordnungen treffen. 

Schulleitungen sowie Pädagoginnen und Pädagogen gehen bei der Umsetzung von 
Infektionsschutz-und Hygieneplänen mit gutem Beispiel voran und sorgen zugleich dafür, 
dass die Schülerinnen und Schüler über die Hygienehinweise unterrichtet werden, sie ernst 
nehmen und ebenfalls umsetzen. Die Einweisung der Schülerinnen und Schüler in den 
schulinternen Hygieneplan erfolgte schriftlich bereits vor dem 1. Schultag per Mail und am 1. 
Schultag durch die Klassenleitungen und wird bei Aktualisierungen erneut versandt.  

Alle Beschäftigten der Schulen, die Beschäftigten der Sachaufwandsträger, alle Schülerinnen 
und Schüler sowie alle weiteren regelmäßig an den Schulen arbeitenden Personen sind 
darüber hinaus angehalten, sorgfältig die Hygienehinweise der örtlich zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde bzw. des Robert Koch-Instituts zu beachten. Darüber hinaus 
bestehende, schulartspezifische Regelungen bleiben hiervon unberührt.  

2. Unterrichtsbetrieb 

2.1 Allgemeines  

Entsprechend den jeweiligen Beschlüssen des Ministerrates, den darauf beruhenden 
Regelungen in der jeweils gültigen Fassung der Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV), den wiederum hierauf beruhenden 
Allgemeinverfügungen sowie den Ergebnissen der weiteren Abstimmungen der betroffenen 
Staatsministerien findet in Bayern voller Präsenzunterricht, das heißt ohne Mindestabstand 
statt.  

Am 23.11.21 hat der Ministerrat angesichts der steigenden Zahl der Covid-19-
Neuinfektionen in Bayern eine Ausweitung der Corona-Schutzmaßnahmen beschlossen. 
 
Für uns als Schule bedeutet das konkret, dass bis auf Weiteres auch während des Unterrichts 
und während sonstiger Schulveranstaltungen Maskenpflicht gilt. Diese Maskenpflicht 
besteht auch am Sitzplatz, auch wenn zuverlässig ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen 
Schülerinnen und Schülern gewahrt wird. Die erweiterte Maskenpflicht gilt in dem 



genannten Zeitraum für alle geschlossenen Räume und Begegnungsflächen im 
Schulgebäude. Im Freien (z. B. auf dem Pausenhof) muss weiterhin keine Maske getragen 
werden. 
Der Sportunterricht in den 12. Klassen findet mit Maske statt. 
 
Ziel dieser erweiterten Maskenpflicht ist es, einen zusätzlichen Sicherheitspuffer zu schaffen 
und den Eintrag von Infektionen aus dem privaten Bereich in die Schulen zu minimieren.  

2.2 Testungen 

a) Testobliegenheit und Testnachweis 
Weiterhin gilt, dass für nicht geimpfte und nicht genesene Schülerinnen und Schüler nach § 
13 Abs. 2 der 14. BayIfSMV eine Teilnahme am Präsenzunterricht etc. nur mit Nachweis 
eines negativen Testergebnisses möglich ist. Dieser Nachweis kann erbracht werden – wie 
bisher – durch einen von der Schule bereitgestellten und in der Schule unter Aufsicht 
durchgeführten Selbsttest.  

Alternativ kann ein negatives Testergebnis auch durch einen Test erbracht werden, der 
außerhalb der Schule von medizinisch geschultem Personal durchgeführt wurde (PCR-Test 
bzw. Test mittels weiterer Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik oder PoC-
Antigen-Test), vgl. § 13 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 3 Abs. 4 Nr. 1 und 2 der 14. BayIfSMV. Zu be- 
achten ist, dass ein solcher Test vor höchstens 48 Stunden (PCR-Test) bzw. 24 Stunden (PoC-
Antigentest) durchgeführt worden sein darf. Ein zuhause durchgeführter Selbsttest reicht als 
Nachweis nach wie vor nicht aus. Da gemäß § 3 Abs. 5 Nr. 2 der 14. BayIfSMV Schülerinnen 
und Schüler getesteten Personen vom Grundsatz her gleichgestellt sind (auch in den Ferien), 
ist die Ausstellung eines „Corona-Selbsttest-Ausweises“ für außerschulische Zwecke künftig 
nicht mehr notwendig; die Dokumentation der Testergebnisse für den Unterrichtsbetrieb 
bleibt hiervon unberührt. 

b) Frequenz der schulischen Testungen  

Die Selbsttests finden dreimal die Woche – an unserer Schule am Montag, Mittwoch und 
Freitag - statt; dies gilt auch für Lehrkräfte und sonstige an der Schule tätige Personen.  

c) Intensivierte Testungen nach bestätigtem Infektionsfall in einer Klasse 

Der Ministerrat hat in seiner Sondersitzung am 4.11.21 beschlossen, dass die Testungen 
nach einem bestätigten Infektionsfall in einer Klasse nochmals intensiviert werden. Für die 
Dauer einer Woche, nachdem die infizierte Person zuletzt den Unterricht besucht hat, 
müssen in einem solchen Fall an allen Unterrichtstagen negative Testnachweise erbracht 
werden bzw. vorliegen. Dies gilt auch für Lehrkräfte und sonstige an Schulen tätige 
Personen, die in dieser Klasse unterrichtet haben oder anderweitig eingesetzt waren, jedoch 
mit der Maßgabe, dass ein täglicher Selbsttest auch außerhalb der Schule und ohne Aufsicht 
vorgenommen werden kann, wenn die Person versichert, dass das Testergebnis negativ 
ausgefallen ist  

Konkret bedeutet dies, dass eine Woche lang an jedem Unterrichtstag per Selbsttest 
getestet wird.  



Die zuständige Kreisverwaltungsbehörde kann im Einzelfall die Teilnahme an den 
intensivierten Testungen auch für geimpfte oder genesene Schülerinnen und Schüler sowie 
zusätzliche Testungen auch für geimpfte oder genesene Lehrkräfte und sonstige an der 
Schule tätige Personen anordnen. Soweit keine Teilnahme an den schulischen Testungen 
erfolgt, ist nach einem bestätigten Infektionsfall in der Klasse für die Teilnahme am 
Präsenzunterricht ein externer Testnachweis nach den Vorgaben des § 3 der 14. BayIfSMV zu 
erbringen. Externe Testnachweise dürfen dabei nicht älter als 24 Stunden (POC-Antigen-
Schnelltest) bzw. 48 Stunden (PCR-Test) sein.  

2.3 Quarantäneregelungen 

Bei einem mittels PCR-Test bzw. Test mittels weiterer Methoden der 
Nukleinsäureamplifikationstechnik positiv getesteten Person in einer Klasse werden – soweit 
infektiologisch vertretbar – grundsätzlich nicht mehr automatisch alle Schülerinnen und 
Schüler als enge Kontaktpersonen eingestuft und müssen somit auch nicht mehr 14 Tage 
Quarantäne einhalten. Unverändert muss sich zunächst die positiv getestete Person in 
Isolation begeben. Für die Mitschülerinnen und -Schüler prüfen die Gesundheitsämter unter 
Beachtung der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts die Situation und ordnen nur noch 
für jene Personen Quarantäne an, die unmittelbaren und ungeschützten (ohne Maske) 
Kontakt mit der positiv getesteten Person hatten (u. U. der Sitznachbar). Dabei werden die 
jeweiligen Umstände vor Ort berücksichtigt (wie etwa Lüften und Luftreinigungsgeräte). Bis 
zur Entscheidung des Gesundheitsamts, wer als enge Kontaktperson einzustufen ist, ist ein 
Schulbesuch der negativ getesteten Mitschülerinnen und Mitschüler möglich.  

Aus diesem Grund ist es weiterhin nötig, in der Schule unter Beteiligung des 
Hygienebeauftragten auf die Einhaltung der bekannten Schutzmaßnahmen zu achten. 
Geimpfte oder genesene Personen, die keine COVID-19-Symptome zeigen, sind von 
Quarantäneanordnungen grundsätzlich ausgenommen. 

2.4. Maskenpflicht 

Auf dem Schulgelände besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB; 
Maskenpflicht). Diese Pflicht umfasst alle geschlossenen Räume und Begegnungsflächen. Für 
den Präsenzunterricht und sonstige Schulveranstaltungen gilt:  

im Schulgebäude (wie z. B. Unterrichtsräume, Fachräume, Räume für schulischen Ganztag, 
Lehrerzimmer, Turnhallen, Flure, Gänge, Treppenhäuser, im Sanitärbereich, in der 
Schülerküche und während der Pausen und im Verwaltungsbereich). Im Außenbereich 
besteht keine Pflicht zum Tragen einer MNB. Für Lehrkräfte, alle an der Schule tätigen bzw. 
anwesenden Personen sowie Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 5 gilt nach der 
jeweils gültigen Fassung der BayIfSMV darüber hinaus die Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Gesichtsmaske („MNS“, sog. „OP-Maske). Es gelten nach der jeweils gültigen 
Fassung der BayIfSMV folgende allgemeine Ausnahmen von der Verpflichtung des Tragens 
einer MNB bzw. einer MNS für  

a) Schülerinnen und Schüler, wenn das aufsichtsführende Personal aus zwingenden 
pädagogisch-didaktischen oder schulorganisatorischen Gründen eine Ausnahme genehmigt, 
hierzu zählt insbesondere das Ausüben von Musik und Sport, die Durchführung 
naturwissenschaftlicher Experimente, Sprechfertigkeitsprüfungen oder bei Einhaltung des 



Mindestabstands die Teilnahme an Leistungsnachweisen, die sich über mehr als eine 
Unterrichtsstunde erstrecken. Diese Ausnahmen beziehen sich auf den Einzelfall und 
erstrecken sich lediglich auf den unbedingt erforderlichen Zeitraum; eine generelle 
Ausnahmemöglichkeit ist dadurch nicht geschaffen.  

b) Personen, für welche aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen das 
Tragen einer MNB bzw. einer MNS nicht möglich oder unzumutbar ist.  

c) Kinder bis zum sechsten Geburtstag.  

d) Personen, für welche das vorübergehende Abnehmen der MNB bzw. einer MNS zu 
Identifikationszwecken oder zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung 
erforderlich ist.  

e) Personen, für welche die vorübergehende Abnahme der MNB bzw. einer MNS aus 
sonstigen  zwingenden Gründen erforderlich ist (z. B. zur Nahrungsaufnahme), insbesondere 
in den Pausenzeiten.  

f) Schülerinnen und Schüler während einer effizienten Stoßlüftung des Klassen- bzw. 
Aufenthaltsraums; auf einen den Umständen entsprechenden Abstand soll geachtet werden.  

g)  Personen unter freiem Himmel (z. B. auf dem Pausenhof).  

Außerhalb des Schulgeländes gilt eine Maskenpflicht, soweit dies in der jeweils gültigen 
BayIfSMV angeordnet ist (z. B. bei Benutzung des ÖPNV).  

2.5 3G-Regelung für Lehrkräfte und sonstige an der Schule tätige Personen 

Für Lehrkräfte und sonstige an der Schule tätige Personen sieht § 12 Abs. 3 der 15. BaylfSMV 
in Verbindung mit §28b Abs. 1 lfSG die bereits aus anderen Bereichen bekannte 3G-Regelung 
vor. Die Neuregelung hat zur Folge, dass Lehrkräfte und sonstige an der Schule tätige 
Personen die Schule nur betreten dürfen, wenn sie geimpft (ausgestellter Impfnachweis), 
genesen (ausgestellter Genesenennachweis) oder getestet (ausgestellter Testnachweis) sind. 
Die Lehrkräfte wurden am 25.11.21 durch die Schulleitung über die neue Regelung und ihre 
Umsetzung an unserer Schule informiert. 

2.5.1 Zutritt zum Schulgelände für schulfremde Personen 

Für Externe, das heißt Personen, die weder Schüler, Lehrkräfte oder sonstige an der Schule 
tätige Personen sind, gilt ab heute die 3G-Regel auf dem gesamten Schulgelände. 
Ausgenommen von der 3G-Pflicht sind allein Kinder unter sechs Jahren.  

3. Hygienemaßnahmen 

3.1 Als Grundsatz gilt: Personen, die  

• mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome (z. B. Fieber, 
trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, 
Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall) aufweisen  



• einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen  

dürfen die Schule nicht betreten. Bei Auftreten entsprechender Symptome während 
der Unterrichtszeit gilt Nr. 11 (vgl. unten).  

3.2 Persönliche Hygiene  

Folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zu beachten:  

• regelmäßiges Händewaschen (mit Seife für ̈20 – 30 Sekunden). Nach dem Betreten 
des Schulgebäudes sind die Schüler aufgefordert, sich zunächst die Hände zu 
Waschen und dann unverzüglich den eigenen Unterrichtsraum aufzusuchen  

• Abstandhalten (mindestens 1,5 m), soweit dieser Rahmen-Hygieneplan keine 
Ausnahmen vorsieht  

• Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder 
in ein Taschentuch)  

• Verzicht auf Körperkontakt (z. B. persönliche Berührungen, Umarmungen, 
Händeschütteln), sofern sich der Körperkontakt nicht zwingend aus unterrichtlichen 
oder pädagogischen Notwendigkeiten ergibt  

• Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund  
• klare Kommunikation der Regeln an Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und 

Schüler, Lehrkräfte und sonstiges Personal vorab auf geeignete Weise (per Mail vor 
Schulbeginn und Aushänge im Schulhaus etc.)  

3.3 Raumhygiene  

Die Maßnahmen beziehen sich nicht nur auf Klassenräume, sondern auf alle Räume. So sind 
z. B. auch für ̈Lehrerzimmer, Sekretariate oder Versammlungsräume organisatorische 
Maßnahmen zu ergreifen, die eine bestmögliche Umsetzung von Hygieneregeln 
ermöglichen.  

3.3.1 Lüften 

Dem infektionsschutzgerechten Lüften kommt enorme Bedeutung zu, um die Virenlast und 
damit die Ansteckungsgefahr in Gebäudeinnenräumen durch regelmäßige Frischluftzufuhr zu 
verringern. Als Indikator für eine gute Raumluft kann die CO2-Konzentration herangezogen 
werden. Der allgemein als akzeptabel eingestufte Wert von 1 000 ppm (Pettenkofer-Zahl) 
sollte in der Zeit der Epidemie, soweit wie möglich, unterschritten werden. Unsere 
Klassenräume sind alle mit CO2 Messgeräten ausgestattet und auch die meisten 
Klassenzimmer verfügen zusätzlich über einen Luftfilter. 

Dennoch ist auf eine intensive Lüftung der Räume zu achten. Mindestens alle 45 min ist eine 
Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten 
(mindestens 5 Minuten) vorzunehmen, wenn möglich auch öfters während des Unterrichts. 
Eine Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, weil durch sie kaum Luft ausgetauscht wird. Die 
gerade unterrichtende Lehrkraft ist dafür verantwortlich, dass ein regelmäßiges Lüften ihrer 
Klassenzimmer vor – während – und nach ihrem Unterricht stattfindet. Das Personal im 
Sekretariat wird sich um das regelmäßige Lüften der Gänge, des Sekretariats und alle 
weiteren Räume kümmern.  



3.3.2 Reinigung 

Generell nimmt die Infektiösität von Corona Viren auf unbelebten Oberflächen in 
Abhängigkeit von Material- und Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit rasch 
ab. Nachweise über eine Übertragung durch Oberflächen im öffentlichen Bereich liegen 
bisher nicht vor.  

Dennoch steht in der Schule die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Auf eine 
regelmäßige Reinigung des Schulgebäudes wird geachtet. Sicherzustellen ist:  

• Die gemeinsame Nutzung von Gegenstanden sollte möglichst vermieden werden (kein 
Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen o. Ä.). Sollte in bestimmten Situationen aus 
pädagogisch-didaktischen Gründen eine gemeinsame Nutzung von Gegenständen 
unvermeidbar sein, so muss zu Beginn und am Ende der Aktivitäẗ ein gründliches 
Händewaschen erfolgen.  

• Bei der Benutzung von Computerräumen sowie bei der Nutzung von Klassensätzen von 
Büchern/Tablets sollen die Geräte (insbesondere Tastatur und Maus) grundsätzlich nach 
jeder Benutzung gereinigt werden. Soweit dies aufgrund der Besonderheiten der Geräte o.ä. 
nicht möglich ist, müssen vor und nach der Benutzung die Hände gründlich mit Seife 
gewaschen werden und die Benutzer sollen darauf hingewiesen werden, dass in diesem Fall 
insbesondere die Vorgaben zur persönlichen Hygiene (kein Kontakt mit Augen, Nase, Mund) 
eingehalten werden.  

3.3.3 Hygiene im Sanitärbereich  

Ansammlungen von Personen im Sanitärbereich sind zu vermeiden.  

Flüssigseifenspender und Händetrockenmöglichkeiten (Einmalhandtücher) werden in vollem 
Umfang durch die Schule bereitgestellt, dadurch wird ermöglicht, eine regelmäßige und 
sachgemäße Händehygiene durchzuführen. Entsprechende Anleitungen für eine 
sachgemäße Händedesinfektion hängen in den Sanitärbereichen aus. Außerdem stehen 
Auffangbehälter für ̈Einmalhandtücher zur Verfügung.  

4. Mindestabstand und feste Gruppen  

4.1 

Wo immer es im Schulgebäude möglich ist, soll generell auf einen Mindestabstand von 1,5 m 
geachtet werden, u. a. auf den Verkehrs- und Begegnungsflächen (in den Fluren, 
Treppenhäusern, Pausenflächen) und im Sanitärbereich, sowie bei Konferenzen, im 
Lehrerzimmer, bei Besprechungen und Versammlungen. Während des Unterrichts, sonstiger 
Schulveranstaltungen und der Mittagsbetreuung besteht keine Verpflichtung zur Einhaltung 
des Mindestabstands, die Ausnutzung der gegebenen Räumlichkeiten zur Schaffung von 
Abständen wird jedoch empfohlen.  

4.2 



Auf einen entsprechenden Mindestabstand von 1,5 m von Schülerinnen und Schülern zu 
Lehrkräften und sonstigem Personal ist zu achten, sofern nicht zwingende pädagogisch-
didaktische Gründe ein Unterschreiten erfordern.  

4.3 

Um einer Ausbreitung von möglichen Infektionen vorzubeugen, ist die Zahl der bei einem 
Infektionsfall relevanten Kontaktpersonen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Um 
Infektionsketten nachvollziehen zu können, soll einer Durchmischung von Gruppen im 
Rahmen der Möglichkeiten vorgebeugt werden, indem feste Gruppen beibehalten werden. 
Hierfür kommen u. a. folgende Maßnahmen in Betracht:  

a) Soweit schulorganisatorische Gründe dies nicht erfordern (z. B. Kurssystem, 
klassenübergreifender Fremdsprachen-, Religions-/Ethikunterricht oder schulübergreifender 
Sammelunterricht in kleineren Fächern bzw. Wahlunterricht, jahrgangsgemischte Klassen, 
sollte von einer (jahrgangsübergreifenden) Durchmischung der Lerngruppen möglichst 
abgesehen werden. Kommen in einer Lerngruppe Schülerinnen und Schüler aus 
verschiedenen Klassen einer Jahrgangsstufe zusammen, ist auf eine blockweise Sitzordnung 
der Teilgruppen im Klassenzimmer zu achten, soweit dies der Lerninhalt oder die 
gemeinsame Tätigkeit im konkreten Fall zulässt. Kommt eine blockweise Sitzordnung nicht in 
Betracht, sind die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten zu nutzen, dass möglichst große 
Abstände eingehalten werden; wo dies realisierbar ist, wird ein Abstand von 1,5 m 
empfohlen. Gegebenenfalls können größere Räumlichkeiten genutzt werden. Dies gilt auch 
für den Fall, dass aus zwingenden Gründen jahrgangsübergreifende Lerngruppen gebildet 
werden müssen.  

b) In den Klassen- und Kursräumen sollen möglichst feste Sitzordnungen eingehalten 
werden, sofern keine pädagogisch-didaktischen Gründe vorliegen.  

c) Soweit schulorganisatorisch möglich, soll auf Klassenzimmerwechsel verzichtet werden; 
die Nutzung von Fachräumen (z. B. Chemie, Physik, Biologie, Kunst, Medien, Sport) ist jedoch 
möglich.  

d) Partner- und Gruppenarbeit im Rahmen der Klasse (z. B. zur Durchführung von 
naturwissenschaftlichen Experimenten) ist möglich; Hierbei ist auf eine möglichst konstante 
Gruppenzusammensetzung zu achten.  

e) Hinweisschilder im Schulgebäude und auf dem Schulgeländë helfen, eine geordnete 
Zuführung der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte in die Unterrichtsräume, 
Pausenbereiche und in den Verwaltungstrakt zu erreichen und somit 
Personenansammlungen zu vermeiden. Vor und nach Unterrichtsende haben alle 
Schülerinnen und Schüler selbstständig darauf zu achten, den Mindestabstand im 
Eingangsbereich und in den Fluren einzuhalten.  

5. Besondere Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) bzw. einer 
medizinischen Maske (MNS) 

5.1 



Hinsichtlich der Glaubhaftmachung, dass das Tragen einer MNB aufgrund einer Behinderung 
oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist, gilt:  

a) Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter ist für einen geordneten Schulbetrieb verantwortlich 
(Art. 57 Abs. 2 BayEUG). Bezüglich der Glaubhaftmachung bedient sie bzw. er sich der 
Beweismittel, die nach pflichtgemäßem Ermessen zur Ermittlung des Sachverhalts für 
erforderlich gehalten werden. Es können insbesondere Beteiligte angehört oder die 
schriftliche Äußerung von Beteiligten, Sachverständigen und Zeugen eingeholt werden (Art. 
26 BayVwVfG). Diese Beweise sind in freier Beweiswürdigung zu bewerten und es ist auf 
dieser Grundlage zu entscheiden.  

b) Ein ärztliches Attest hat hierbei die höchste Aussagekraft. In der Regel ist die Vorlage 
eines ärztlichen Attestes erforderlich.  

c) Es ist insbesondere hinreichend substantiiert darzulegen, aus welchen konkreten 
gesundheitlichen Gründen in der konkret relevanten Tragesituation keine Maske getragen 
werden könne. Dazu muss das Attest zumindest erkennen lassen, welche Beeinträchtigung 
bei der Schülerin oder dem Schüler festgestellt wurde und inwiefern sich deswegen das 
Tragen einer MNB nachteilig auswirkt. Es muss konkrete und nachvollziehbare Angaben 
enthalten, um der Schulleitung eine Überprüfung der tatbestandlichen Voraussetzungen zu 
ermöglichen.  

d) Ein „Attest“, das augenscheinlich nur formblattmäßig und ohne persönliche Untersuchung 
von einem nicht ortsansässigen Arzt ausgestellt wurde und bei dem die konkreten Umstände 
den Verdacht nahelegen, dass es sich um eine aus sachfremden Gründen ausgestellte 
Bescheinigung handelt, kann nicht zur Glaubhaftmachung ausreichen, d. h. in einem solchen 
Fall bleiben begründete Zweifel am Vorliegen des Befreiungsgrundes bestehen.  

e) Sofern weitere Zweifel bestehen bleiben, kann die Schulleiterin bzw. der Schulleiter 
Kontakt mit dem Ärztlichen Kreisverband vor Ort aufnehmen. Dabei ist sicherzustellen, dass 
nur die für die Überprüfung notwendigen Daten weitergeleitet werden. Es sollte daher vorab 
mit dem Ärztlichen Kreisverband telefonisch Kontakt aufgenommen werden, welche Daten 
tatsächlich benötigt werden; nicht erforderliche personenbezogene Daten sind zu 
anonymisieren. Bei konkretem Anfangsverdacht auf das Ausstellen unrichtiger 
Gesundheitszeugnisse wider besseres Wissen kommt auch die Erstattung einer Strafanzeige 
bei der Staatsanwaltschaft oder Polizei in Betracht.  

f) Sofern erforderlich, kann – in der Regel nach drei Monaten – eine erneute ärztliche 
Bescheinigung zur Glaubhaftmachung für die Befreiung vom Tragen einer Mund- Nasen-
Bedeckung verlangt werden.  

g) Die Schule kann verlangen, dass ihr das Original des Attests zur Überprüfung ausgehändigt 
wird. Soweit die Schule einen Befreiungsgrund als glaubhaft gemacht ansieht, ist dieses 
Ergebnis in der Schülerkarte zu vermerken; in diesem Zusammenhang ist von der Schule zu 
dokumentieren, dass ein Attest vorgelegt wurde, von wem dieses ausgestellt wurde, wie 
lange die Bescheinigung gültig ist und dass der Schüler in der Folge von der Maskenpflicht 
befreit ist. Die Aufbewahrung des Ergebnisses richtet sich nach § 40 Satz 1 Nr. 2 BaySchO. 
Auf die Handreichungen der Datenschutzaufsicht wird hingewiesen.  



5.2 

Sofern aufgrund der eben dargestellten Gründe keine Verpflichtung zum Tragen einer MNB 
besteht, soll verstärkt auf die Einhaltung eines möglichst großen Abstandes geachtet 
werden, insbesondere in den Klassenzimmern (z. B. durch eine entsprechende Sitzordnung). 
Schülerinnen und Schüler, für die aus gesundheitlichen Gründen keine Verpflichtung zur 
Tragung einer Maske besteht, sollten ersatzweise, um zumindest ein gewisses Maß an 
Schutzwirkung gegenüber Mitschülerinnen und Mitschülern sowie der Lehrkräfte zu erzielen, 
einen anderweitigen Schutz tragen, der das Atmen nicht beeinträchtigt, z. B. ein Face-Shield 
o. Ä. Ggf. kann auch ein Schutz durch mobile Plexiglastrennwände eingesetzt werden.  

5.3 

Neben dem direkten Schutz gegen Tröpfchen muss auch eine Reduzierung von Aerosolen 
gewährleistet sein. Aerosole werden nicht nur beim Sprechen, sondern auch schon beim 
Atmen freigesetzt. Da sie deutlich kleiner als Tröpfchen sind, ist es besonders wichtig, dass 
die MNB dicht an der Haut anliegt, um auch eine Freisetzung an der Seite oder nach unten 
zu minimieren. Deshalb ist eine MNB eine an den Seiten eng anliegende, Mund und Nase 
bedeckende, textile Barriere, die aufgrund ihrer Beschaffenheit geeignet ist, eine 
Ausbreitung von übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln und Aerosolen durch Atmen, 
Husten, Niesen und Aussprache zu verringern, unabhängig von einer Kennzeichnung oder 
zertifizierten Schutzkategorie. Aufgrund des Ausbreitungsverhaltens von Aerosolen ist eine 
lückenhafte Abdeckung nicht ausreichend, denn nur mittels einer eng an der Haut 
anliegenden MNB wird eine seitliche oder aufwärtsgerichtete Freisetzung dieser potentiell 
infektiösen Luftgemische bestmöglich eliminiert. Klarsichtmasken aus Kunststoff, auch wenn 
sie eng anliegen, entsprechen diesen Vorgaben an eine MNB regelmäßig nicht und sind den 
Visieren damit quasi gleichgestellt und stellen somit keine geeignete MNB dar.  

5.4 

Wird einer Verpflichtung zum Tragen einer MNB, die sich aus den vorgenannten 
Grundsätzen ergibt, nicht nachgekommen, soll die Schulleiterin oder der Schulleiter die 
Person des Schulgeländes verweisen. Für Schülerinnen und Schüler der unteren 
Jahrgangsstufen ist bis zum Eintreffen eines Erziehungsberechtigten die Aufsicht 
sicherzustellen; eine Teilnahme am Unterricht, den schulischen Angeboten ist grundsätzlich 
nicht möglich.  

5.5 

Konkrete Vorgaben zur maximalen Tragedauer bzw. zu Tragepausen von MNBs bestehen 
nicht. Aufgrund der grundsätzlichen Verpflichtung zum Tragen einer MNB auch während des 
Unterrichts und der schulischen Ganztagsangebote müssen Tragepausen/Erholungsphasen 
gewährleistet sein. Schülerinnen und Schülern ist es erlaubt, die MNB im Freien bzw. 
kurzfristig auf den Pausenflächen in Innenräumen abzunehmen. Ferner dürfen Schülerinnen 
und Schüler während einer Stoßlüftung die MNB für die Dauer der Stoßlüftung und während 
der Schulpausen, wenn gelüftet wird, am Sitzplatz im Klassenzimmer bzw in der festen 
Kleingruppe abnehmen.  Diese Regelungen gelten für Lehrkräfte und sonstige an der Schule 
tätige Personen entsprechend.  



6. Infektionsschutz im Fachunterricht 

Sport- und Musikunterrichtangebote können unter Beachtung der Auflagen des 
Infektionsschutzes und der Hygieneregeln grundsätzlich stattfinden.  

6.1 Sportunterricht  

Sportunterricht und weitere schulische Sport- und Bewegungsangebote können 
durchgeführt werden. Dabei ist auf Folgendes zu achten: 

a) Sportunterricht findet unter den allgemeinen Rahmenbedingungen des 
Rahmenhygieneplans statt. Eine Sportausübung im Freien ist zu bevorzugen, soweit die 
Witterungebedingungen eine Betätigung im Freien erlauben; Es wird empfohlen, auf das 
Abstandsgebot unter allen Beteiligten soweit möglich zu achten. Hierfür sollen die durch die 
Sportstätten und Fachlehrpläne Sport gegebenen Gestaltungsmöglichkeiten auch zu einer 
Sportausübung ohne Körperkontakt nach Möglichkeit zielgerichtet genutzt werden, sofern 
nicht zwingende pädagogische Gründe dies erfordern, z. B. im Rahmen der Hilfestellung. 
Sportarten, bei denen vorübergehend Mindestabstände nicht eingehalten werden können, 
sind dennoch grundsätzlich durchführbar. Solange die jeweils aktuelle Fassung des 
Hygieneplans eine Maskenpflicht während des Unterrichts anordnet, ist nachdrücklich auf 
einen möglichst großen Abstand und eine kontaktfreie Sportausübung zu achten 

b) Sollte bei gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten (Reck, Barren, etc.) eine Reinigung der 
Handkontaktflächen nach jedem Schülerwechsel aus organisatorischen Gründen nicht 
möglich sein, so muss zu Beginn und am Ende des Sportunterrichts ein gründliches 
Händewaschen erfolgen.  

c) In Sporthallen gilt eine Beschränkung der Übungszeit auf zwei Unterrichtsstunden sowie 
bei Klassenwechsel ein ausreichender Frischluftaustausch in den Pausen. Umkleidekabinen 
in geschlossenen Räumlichkeiten dürfen unter Einhaltung der für die Unterrichtsräume 
geltenden Vorgaben genutzt werden.  

d) Der Auswahl geeigneter Unterrichtsinhalte kommt bei der Sportausübung mit MNB 
besondere Bedeutung bei (insb. keine hochintensiven Dauerbelastungen, geeignete 
Pausengestaltung). Die durch die Fachlehrpläne Sport gegebenen Gestaltungsmöglichkeiten 
sind zielgerichtet auszuschöpfen. Weitere Hinweise zur Durchführung von Sportunterricht 
mit MNB sind auf der Homepage der Bayerischen Landesstelle für ̈den Schulsport eingestellt 
(http://www.laspo.de/index.asp?b_id=557&k_id=28573).  

6.2 

An unserer Schule wird in diesem Schuljahr das Fach Musik nicht unterrichtet. 

 

7. Pausenverkauf, Essensausgabe und Mensabetrieb  



An unserer Schule gibt es weder einen Pausenverkauf, eine Essensausgabe noch einen 
Mensabetrieb. In der Regel versorgen sich die Schülerinnen und Schüler mit mitgebrachten 
Speisen und Getränken von zu Hause.  

Gegessen werden darf nur im Freien oder während der großen Pausen im Klassenzimmer. 
Auch hier muss darauf geachtet werden, dass der Mindestabstand gewahrt wird. Notfalls 
muss in Schichten im Klassenzimmer oder in der Aula gegessen werden, während ein Teil der 
Klasse sich im Freien (bei Regen unter Dach) aufhält.  

In der Schülerküche im 3. OG wird auf die Einhaltung der Mindestabstände zwischen 
Personen unterschiedlicher Gruppen geachtet.  

8. Konferenzen, Besprechungen und Versammlungen  

Zur Kontaktminimierung wird empfohlen, Konferenzen, Besprechungen und Versammlungen 
vor Ort auf das notwendige Maß zu begrenzen und unter Einhaltung der Hygieneregeln und 
den Vorgaben des Infektionsschutzes durchzuführen. Vollversammlungen des gesamten 
Kollegiums sind zulässig; sofern im Sitzungsraum durchgängig ein Mindestabstand von 1,5 m 
eingehalten wird, kann nach Einnahme eines festen Sitz- bzw. Arbeitsplatzes die Maske 
abgenommen werden. Auf die Möglichkeit, Sitzungen schulischer Gremien unter Einsatz 
digitaler Hilfsmittel (insbes. Videokonferenzen) durchzuführen (§ 18a BaySchO) wird 
hingewiesen.  

9. Personaleinsatz  

Grundsätzlich bestehen hinsichtlich des gesamten schulischen Personaleinsatzes keine 
Einschränkungen. Prinzipiell besteht in jeder Situation die Möglichkeit, sich durch die 
Einhaltung der o. g. Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen sowie durch das Einhalten 
des Mindestabstands zu den Schülerinnen und Schülern sowie anderen Personen zu 
schützen. Zum Umgang mit Personen, die Risikofaktoren für ̈einen schweren Verlauf einer 
COVID-19-Erkrankung haben und daher besonders schutzbedürftig sind, ergehen gesonderte 
Hinweise an die Schulen.  

Bei Schwangerschaft gelten die Regelungen des Mutterschutzgesetzes in Hinblick auf 
generelle bzw. individuelle Beschäftigungsverbote. Nicht staatliche Schulen haben über ein 
betriebliches Beschäftigungsverbot der schwangeren Beschäftigten in eigener Zuständigkeit 
zu entscheiden.  

10. Schülerinnen und Schüler mit Grunderkrankungen  

10.1 

Alle Schülerinnen und Schüler sollen ihrer Schulpflicht grundsätzlich im Unterricht in der 
Schule nachkommen. Gleichzeitig muss ihrem Gesundheitsschutz höchster Stellenwert 
beigemessen werden. Besondere Hygienemaßnahmen für diese Schülerinnen und Schüler 
sind zu prüfen. Aufgrund der Vielfalt der denkbaren Krankheitsbilder mit unterschiedlichen 
Ausprägungen kann die individuelle Risikobewertung eines Schulbesuchs vor Ort immer nur 
von einem Arzt bzw. einer Ärztin vorgenommen werden.  



10.2 

Wird von Erziehungsberechtigten oder volljährigen Schülerinnen und Schülern die Befreiung 
vom Präsenzunterricht oder von den Präsenzphasen des Wechselunterrichts verlangt, ist 
dies nur dann zu genehmigen, wenn ein entsprechendes ärztliches Attest vorgelegt wird. Die 
ärztliche Bescheinigung gilt längstens für einen Zeitraum von drei Monaten. Für eine längere 
Entbindung vom Präsenzunterricht ist eine ärztliche Neubewertung und Vorlage einer neuen 
Bescheinigung, die wiederum längstens drei Monate gilt, erforderlich. Auch bei Schülerinnen 
und Schülern, von denen ggf. in der Schule bekannt ist, dass eine entsprechende 
Vorerkrankung vorliegt, erfolgt die Befreiung von der Präsenzpflicht ausschließlich auf 
Wunsch der Betroffenen und nach Vorlage eines ärztlichen Attestes.  

10.3 

Bei Kindern mit schweren Erkrankungen bzw. schweren und mehrfachen Behinderungen ist 
es bei Vorliegen der obigen Voraussetzungen (insbesondere nach Feststellung der 
Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe) in Rücksprache mit der Schulleitung möglich, die 
Befreiung bis zum Ende des Schulhalbjahres zu erteilen. Ebenfalls ist die Vorlage eines 
entsprechenden ärztlichen Attestes erforderlich, wenn Personen mit Grunderkrankungen 
mit der Schülerin bzw. dem Schüler in einem Haushalt leben. Die Befreiung vom 
Präsenzunterricht ist immer ultima ratio.  

10.4 

Die Befreiung von der Präsenzpflicht ist von der Schule zu dokumentieren. Die Befreiung von 
der Verpflichtung zum Tragen einer MNB führt in der Regel alleine nicht zur Befreiung vom 
Präsenzunterricht. Im Falle der Befreiung von der Präsenzpflicht wegen erhöhten Risikos für 
eine COVID-19-Erkrankung sowie bei Abwesenheit von schwangeren Schülerinnen aufgrund 
eines Beschäftigungsverbotes können diese Schülerinnen und Schüler ihre 
Schulbesuchspflicht durch die Wahrnehmung der Angebote im Distanzunterricht (§ 19 Abs. 4 
BaySchO) erfüllen; ein Anspruch auf bestimmte Angebote besteht nicht. Die Regelungen zum 
Hausunterricht nach Art. 23 BayEUG bleiben hiervon unberührt.  

11. Vorgehen bei (möglicher) Erkrankung einer Schülerin bzw. eines Schülers bzw. einer 
Lehrkraft oder einer sonstigen an Schulen tätigen Person 

11.1 

Bei Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen gilt Folgendes:  

a) Bei leichten, neu aufgetretenen, Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen (wie 
Schnupfen und Husten, aber ohne Fieber) ist ein Schulbesuch allen Schülerinnen und 
Schülern nur möglich, wenn sie unter Aufsicht in der Schule einen von der Schule 
bereitgestellten Selbsttest mit negativem Ergebnis durchgeführt haben oder ein negatives 
Testergebnis auf SARS-CoV-2 (PCR- oder (vorzugsweise) POC-Antigen-Schnelltest durch ein 
lokales Testzentrum, einen Arzt oder andere geeignete Stellen) vorgelegt wird. Der Test kann 
auch während der Erkrankungsphase erfolgen (gilt nicht bei Allergien, denn hier ist ein 
Schulbesuch ohne Test möglich). 



Betreten Schülerinnen und Schüler die Schule dennoch ohne Vorlage eines negativen 
Testergebnisses auf Sars-Cov-2 (PCR- oder POC-Antigen-Schnelltest durch ein lokales 
Testzentrum, einen Arzt oder andere geeignete Stellen) oder einer ärztlichen Bescheinigung 
(z. B. bei allergischen oder chronischen Erkrankungen) und verweigern sie die Durchführung 
eines von der Schule bereitgestellten Selbsttests, werden sie in der Schule isoliert und – 
sofern möglich – von den Eltern abgeholt oder nach Hause geschickt.  

 b) Kranke Schülerinnen und Schüler in reduziertem Allgemeinzustand mit Symptomen wie 
Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, Hals- 
oder Ohrenschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen 
oder Durchfall dürfen nicht in die Schule. Die Wiederzulassung zum Schulbesuch nach einer 
Erkrankung ist erst wieder möglich, sofern die Schülerin bzw. der Schüler wieder bei gutem 
Allgemeinzustand ist (bis auf leichte Erkältungs- bzw. respiratorische Symptome (wie 
Schnupfen und Husten, aber ohne Fieber) und ein negatives Testergebnis auf SARS-CoV-2 
(PCR- oder (vorzugsweise) POC-Antigen- Schnelltest durch ein lokales Testzentrum, einen 
Arzt oder andere geeignete Stellen) vorgelegt wird. Der Test kann auch während der 
Erkrankungsphase erfolgen. Wird die Testung verweigert, dass eine Testung nicht 
durchzuführen ist, so kann die betroffene Schülerin bzw. der betroffene Schüler die Schule 
wieder besuchen, sofern sie/er keine Krankheitssymptome mehr aufweist und die Schule ab 
Auftreten der Krankheitssymptome sieben Tage nicht besucht hat.  

c) Für das unterrichtende und sonstige an Schulen tätige Personen genügt bei Symptomen 
gemäß Buchstabe a)  oder bei Rückkehr nach Krankheit gemäß Buchstabe b) eine 
Selbsttestung zuhause und die Versicherung, dass der Selbsttest negativ war.. 

d) Darüber hinaus wird empfohlen, dass sich unterrichtendes und nicht-unterrichtendes 
Personal mit leichten Erkältungssymptomen (Schnupfen und Husten, aber ohne Fieber) 
möglichst täglich mittels Selbsttests auf SARS-CoV-2 testet und bis zum Abklingen der 
Symptome in Klassen- oder Gemeinschaftsräumen und auf den Verkehrsflächen eine Maske 
(medizinische Maske oder FFP2-Maske) trägt. Bei darüberhinausgehenden 
Krankheitssymptomen gilt Buchst. b) entsprechend.  

11.2 

Bei einer bestätigten Covid-19 Erkrankung gilt Folgendes:  

11.2.1 Vorgehen in allen Klassen außerhalb von Prüfungsphasen  

Hinsichtlich der Quarantäne bei SARS-CoV-2-Infektionen im Schulumfeld gelten die jeweils 
aktuelle Fassung der Allgemeinverfügung Quarantäne von Kontaktpersonen und von 
Verdachtspersonen, Isolation von positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getesteten 
Personen (AV Isolation) und die Anweisungen der Gesundheitsbehörden, die u.a. den 
Schulen übermittelt werden. 

11.2.2 Vorgehen in einer Abschlussklasse während der Prüfungsphase  

Tritt während der Prüfungsphase (nicht während regulärer Leistungsnachweise) ein 
bestätigter Fall einer COVID-19-Erkrankung in einer Abschlussklasse bei einer Schülerin oder 
einem Schüler oder einer Lehrkraft auf, so werden alle prioritär auf SARS-CoV-2 mit einem 



PCR Test getestet. Alle engen KP dürfen die Quarantäne zur Teilnahme an den 
Abschlussprüfungen (inkl. An- und Abreise) unter strikter Einhaltung des Hygienekonzepts 
sowie ausgedehnten Abstandsregelungen (Sicherheitsabstand von > 2 m) unterbrechen. 
Voraussetzung für ̈die Teilnahme ist ein negatives Ergebnis eines Tests auf SARS-CoV- 2, 
durchgeführt als Selbsttest unter Aufsicht vor Beginn der Prüfung in der Schule, 
vorzugsweise am Tag zuvor (bis zu 24 Stunden vor der Prüfung). Alternativ ist die Vorlage 
eines aktuellen, zu Beginn der Prüfung höchstens 24 Stunden alten negativen Ergebnisses 
eines Schnelltests, durchgeführt durch Fachpersonal oder beauftragte Dritte, oder eines zu 
Beginn der Prüfung höchstens 48 Stunden alten PCR-Tests möglich. Sollte sich im Schnelltest 
– unabhängig von der Durchführung als Selbsttest oder als Testung durch Fachpersonal oder 
beauftragte Dritte – ein positives Ergebnis zeigen, ist umgehend eine PCR-Testung 
durchzuführen und prioritär ̈auszuwerten, um einen falsch positiven Befund auszuschließen 
und in diesem Fall die Prüfungsteilnahme am Folgetag zu gewährleisten. Die An- und Abreise 
zur Prüfung sowie zur Testung muss so kontaktarm wie möglich und unter strikter Einhaltung 
der Hygieneregeln erfolgen.  

11.2.3 Vorgehen bei Lehrkräften und sonstigen an Schulen tätigen Personen 

Tritt ein bestätigter Fall einer COVID-19-Erkrankung in einer Schule auf, entscheidet das 
Gesundheitsamt je nach Einzelfall, welche Lehrkräfte und sonstige an der Schule tätigen 
Personen getestet werden und ob und gegebenenfalls für wen aufgrund eines engen 
Kontakts zu dem bestätigten Fall als enge Kontaktperson eine Quarantänepflicht gilt. Positiv 
auf SARS-CoV-2 getestete Lehrkräfte haben genauso wie betroffene Schülerinnen und 
Schüler den Anordnungen des Gesundheitsamts Folge zu leisten. Sie müssen sich ggf. in 
Quarantäne begeben und dürfen keinen Präsenzunterricht halten.  

11.2.4 Vorgehen bei positivem Selbsttest  

Zeigt ein in der Schule unter Aufsicht einer von der Schulleitung beauftragten Person von 
einer Schülerin oder einem Schüler durchgeführter Selbsttest ein positives Ergebnis, ist eine 
sofortige Absonderung und Reduktion der Kontakte erforderlich und das Gesundheitsamt 
sowie die Schulleitung über den positiven Selbsttest zu unterrichten. Ein positiver Selbsttest 
ist durch einen PCR-Test zu überprüfen. Dies gilt auch für Lehrkräfte und sonstige an der 
Schule tätigen Personen. 

Die Schülerin bzw. der Schüler darf den Unterricht nicht weiter besuchen; der Heimweg 
muss so kontaktarm wie möglich erfolgen. Die Schulleitung teilt das positive Testergebnis 
und den Namen sowie die weiteren in § 9 Abs. 1 IfSG genannten Angaben (soweit bekannt), 
d. h. im Wesentlichen Name, Geburtsdatum, Kontaktdaten zu der betreffenden Schülerin 
oder zu dem betreffenden Schüler, unverzüglich dem Gesundheitsamt mit, in dessen Bezirk 
sich die Schule befindet. Das Gesundheitsamt ordnet eine PCR-Testung zur Überprüfung des 
Testergebnisses an und übernimmt das Management des Falls. Mit der Anordnung der 
Testung gilt die Absonderungspflicht. Ist das Ergebnis der PCR-Testung negativ, darf die 
Schule unverzüglich wieder besucht werden. Bei positivem Testergebnis wird die 
Absonderung als Isolation gemäßz AV Isolation fortgesetzt. 

Nach Bekanntwerden eines Infektionsfalles in einer Klasse unterliegen die Schülerinnen und 
Schüler sowie die Lehrkräfte dieser Klasse für eine gewisse Zeit gemäß der jeweils gültigen 



BaylfSMV und/oder der Anordnung der Kreisverwaltungsbehörde einem intensivierten 
Testregime. 

12. Veranstaltungen, Schülerfahrten  

12.1 

Die Einbeziehung von schulfremden Personen in der Schule ist möglich. Auch für diese gilt 

die 3G-Regelung auf dem gesamten Schulgelände. 

12.2 

Mehrtägige Schülerfahrten sind zunächst im Zeitraum bis zu den Weihnachtsferien 
abzusagen und vorerst auch für die Zeit nach Weihnachten sind keine neuen Buchungen 
mehr vorzunehmen.  

12.3 

Berufsorientierungsmaßnahmen sind keine Schülerfahrten und grundsätzlich nicht 
ausgesetzt.  

12.4 

Sonstige Veranstaltungen (z.B. SMV-Tagungen, Wettbewerbe, Exkursionen etc.) sind – 
soweit pädagogisch erforderlich und schulorganisatorisch vertretbar – zulässig. Hier ist wie 
folgt zu differenzieren:  

a) Werden Veranstaltungen als sonstige Schulveranstaltung an der Schule mit ausschließlich 
Schülerinnen und Schülern bzw. Personen der Schule durchgeführt, gilt der aktuelle 
Hygieneplan unserer Schule.  

b) Sofern Unterricht bzw. sonstige (schulische) Veranstaltungen an außerschulischen (Lern) 
Orten stattfinden (z. B. Theater-, Konzert- oder Museumsbesuche), sind die ggf. geltenden 
infektionsschutzrechtlichen Zugangsbeschränkungen (evtl. 3G, 3G+ oder 2G) des jeweiligen 
Betreibers zu beachten. Es wird empfohlen, sich im Vorfeld direkt bei der jeweiligen 
Einrichtung über die aktuellen Regelungen zu informieren und im Bedarfsfall nach 
Möglichkeit individuelle Lösungen zu vereinbaren.  

Werden die Veranstaltungen schul(art)übergreifend durchgeführt, so haben die 
Verantwortlichen ein auf den Einzelfall angepasstes Hygiene- und Schutzkonzept 
auszuarbeiten und den jeweils betroffenen Schulleitungen vorzulegen; die Durchführung 
bedarf der Genehmigung der Schulaufsicht.  

12.5 

Über die Durchführung über den regulären Unterricht hinausgehender Aktivitäten soll in 
Abstimmung mit der Schulfamilie entschieden werden. Maßnahmen zur Beruflichen 
Orientierung sind ausgenommen. 



12.6 

Hinsichtlich des Umgangs mit Erziehungsberechtigten oder sonstiger schulfremder Personen 
auf dem Schulgelände gelten die Vorgaben des KMS vom 1.10.2021. 
 

13. Dokumentation und Nachverfolgung  

Zentral in der Bekämpfung jeder Pandemie ist das Unterbrechen der Infektionsketten.  

Um im Falle einer nachgewiesenen Infektion bzw. eines Verdachtsfalls ein konsequentes 
Kontaktpersonenmanagement durch das örtliche Gesundheitsamt zu ermöglichen, ist im 
Rahmen von Veranstaltungen im Schulgebäude, die eher einen Kultur- oder Freizeitcharakter 
haben und welche von voraussichtlich mehr als 1000 Personen besucht werden, auf eine 
hinreichende Dokumentation der jeweils anwesenden Personen (sowohl schulinterne 
Personen als auch externe Personen) zu achten, dabei insbesondere in Bezug auf die Frage: 
„Wer hatte wann mit wem engeren, längeren Kontakt“?  

a) Zum Zweck der Kontaktpersonenermittlung im Fall einer festgestellten Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 sind jeweils Namen und Vornamen, eine sichere 
Kontaktinformation (Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Anschrift) sowie der Zeitraum des 
Aufenthaltes zu dokumentieren. Die Dokumentation ist so zu verwahren, dass Dritte sie 
nicht unbefugt einsehen können und die Daten vor unrechtmäßiger Verarbeitung und vor 
unbeabsichtigtem Verlust oder unbeabsichtigter Veränderung geschützt sind. Die Daten sind 
nach Ablauf eines Monats zu löschen bzw. zu vernichten. Werden gegenüber dem zur 
Erhebung Verpflichteten Kontaktdaten angegeben, müssen sie wahrheitsgemäßz sein.  

b) Die Schulen können im Rahmen des Zutritts zu den jeweiligen Gebäuden oder 
Räumlichkeiten personenbezogene Daten nach den eben dargestellten Vorgaben erheben.  

c) Die dokumentierten Daten sind den zuständigen Gesundheitsbehörden auf deren 
Verlangen hin zu übermitteln, soweit dies zur Kontaktpersonenermittlung erforderlich ist. 
Eine anderweitige Verwendung der Daten ist unzulässig. Die Befugnisse der 
Strafverfolgungsbehörden bleiben unberührt.  

14. Erste Hilfe  

Insbesondere bei Maßnahmen der Ersten Hilfe kann der Mindestabstand von 1,5 m häufig 
nicht eingehalten werden. Hierfür sollten außer den üblichen Erste-Hilfe-Materialien 
geeignete Schutzmasken zwei bis drei Mund-Nasen-Schutz (MNS) sowie Einmalhandschuhe 
und ggf. eine Beatmungsmaske mit Ventil als Beatmungshilfe für die Atemspende bei der 
Reanimation im Notfallkoffer vorgehalten werden, die nach der Verwendung entsprechend 
ersetzt bzw. gereinigt und aufbereitet werden. Im Rahmen der Wiederbelebungsmaßnahme 
liegt es im Ermessen der handelnden Personen unter Beachtung des Eigenschutzes 
insbesondere bei unbekannten Hilfebedürftigen notfalls auf die Beatmung zu verzichten. Für 
die Ausstattung des Notfallkoffers und den Ersatz verbrauchter Materialien ist der 
Schulaufwandsträger zuständig. Sowohl die Ersthelfer als auch die hilfsbedürftige Person 
sollten – soweit möglich – eine geeignete MNS tragen. Jeder Ersthelfer soll darüber hinaus 
Einmalhandschuhe zum Eigenschutz tragen. Im Fall einer Atemspende wird die Verwendung 



einer Beatmungshilfe (Taschenmaske) empfohlen. Besondere Bedeutung haben die 
allgemeinen Hygieneregeln (hygienisches Händewaschen oder ggf. Hände desinfizieren, 
Nies-Etikette) für die Ersthelfer. Weitere Informationen zum Thema Erste Hilfe können der 
Handlungshilfe für Ersthelfende „Erste Hilfe im Betrieb im Umfeld der Corona (SARS-CoV-2)-
Pandemie“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e. V. (DGUV) entnommen 
werden (abrufbar unter https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3833).  

15. Schulfremde Nutzung des Schulgebäudes  

Über die schulfremde Nutzung des Schulgebäudes entscheidet der jeweilige 
Schulaufwandsträger, die schulischen Belange sind dabei zu wahren (vgl. Art. 14 BaySchFG). 
Es ist in jedem Fall sicherzustellen, dass durch die schulfremde Nutzung das Schutz- und 
Hygienekonzept für den Unterrichtsbetrieb nicht beeinträchtigt wird und somit ein 
Unterrichtsbetrieb unter den in diesem Hygieneplan genannten Maßgaben stattfinden kann. 
Die Möglichkeiten der Nutzung (wie etwa angepasste Reinigungszyklen) sind von den 
Betroffenen vor Ort abzuklären.  

 

 

Die aktuellsten Informationen können zudem auf der Homepage des Staatsministeriums 
unter https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6945/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an- 
bayerns-schulen.html abgerufen werden.  

Alle Lehrer sind aufgefordert, die Corona-Warn-App zu installieren und dies auch den 
Schülern zu empfehlen.  

Dieser Hygieneplan wurde von der Hygienebeauftragten, Julia Lambert, aus mehreren 
Schreiben des Ministerium zusammengetragen, zusammengefasst und für unsere Schule 
angepasst:  

gez. Julia Lambert  

stellvertretende Schulleiterin 
Büro: 09545-21249-0 
Fax: 09545-21249-90 
lambert.j@fos.arche-twi.com 
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